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IHK zu Rostock 49WIR 0225

Bekanntmachungen IHK zu Rostock Nr. 191
Erscheinungstag 12. Mai 2025

Änderung des Gebührentarifs

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock hat in ihren Sit-
zungen vom 05. März 2024 und 07. Januar 2025 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes 
zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. De-
zember 1956 (BGBl. I, S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 07.08.2021 (BGBl. 
I S. 3306), sowie der Gebührenordnung vom 8. Dezember 1998 folgende Änderung  
des Gebührentarifes beschlossen:

	 I.	 Teil C des Gebührentarifs vom 27.11.2017, zuletzt geändert am  
		  6. Dezember 2022 wird in folgenden Gliederungspunkten/Gebührenziffern 
		  wie nachstehend neu gefasst:

Gliederung Bezeichnung der gebührenpflichtigen Leistung Gebühr in EUR

Teil C Bescheinigungen und Beglaubigungen im Außenwirtschaftsverkehr

1. Ursprungszeugnisse und andere dem Außenwirtschaftsverkehr  
dienende Bescheinigungen

1.1 Ursprungszeugnisse, mit allen Durchschriften 15,00

1.2 dem Außenwirtschaftsverkehr dienende Bescheinigungen, mit bis zu 
zwei Durchschriften und Kopien

8,00

1.3 jede weitere Kopie/Durchschrift 1,50

2. Ausfertigung von Carnets

2.1 für IHK-zugehörige Gewerbetreibende 90,00

2.2 für Nicht-IHK-Zugehörige 130,00

2.3 Prüfaufwand für nicht in der IHK gedruckte Carnets 20,00

2.4 Die ICC-Gebühr und das Versicherungsentgelt für Euler Hermes Deutschland werden  
in der jeweils geltenden Höhe gesondert in Rechnung gestellt und sind nicht Bestandteil  
der Gebühr für die Carnetausfertigung.

3. Carnet-Regulierungs- und Reklamationsgebühr

3.1 für IHK-zugehörige Gewerbetreibende 90,00

3.2 für Nicht-IHK-Zugehörige 95,00

	 II.	 Inkrafttreten
		  Diese Änderung des Gebührentarifs tritt mit Veröffentlichung in Kraft.

Rostock, den 7. Januar 2025
Industrie- und Handelskammer zu Rostock
gez. Klaus-Jürgen Strupp		  gez. Melanie Wicht
Präsident			   Hauptgeschäftsführerin

Genehmigt durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin, den 11.03.2025
im Auftrag  gez. Stephan Mücke

Die vorstehende Änderung des Gebührentarifs wird hiermit ausgefertigt und in der 
IHK-Zeitschrift „WIR“ veröffentlicht.

Rostock, den 18.03.2025
Industrie- und Handelskammer zu Rostock
gez. Klaus-Jürgen Strupp		  gez. Melanie Wicht
Präsident			   Hauptgeschäftsführerin
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